
Abfallfibel Januar–Juni 2012

Sperrgut brennbar – 
Erweiterung des Angebots

Neu wird auch das brennbare Grobsperrgut, wie etwa Möbel, 
Teppiche, etc., zusammen mit der wöchentlichen 
Kehrichtabfuhr gebührenpflichtig eingesammelt.

Bitte beachten 

Sie den Beitrag zu 

Sperrgut brennbar 

auf Seite 9. 



Telefonnummern

Allgemeine Entsorgungsfragen	 061 716 44 44
Kompostberatung 	 061 713 83 66
Häckseldienst Anmeldung	 061 716 44 44
Werkhof	 061 716 42 15
Umweltfragen Gemeinde	 061 716 44 17

Sammelstellen

Recycling-Park (Alter Werkhof), Bruggstrasse 8
Öffnungszeiten:	 Mittwoch: 14–17 Uhr, Samstag: 13–17 Uhr

An folgenden Daten bleibt der Recycling-Park geschlossen:
18.2., 29.2., 7.4., 26.5.2012

Abgabestelle für:	 gebührenpflichtig:	 gebührenfrei:
	 ›  Grünzeug	 ›  Elektronikgeräte
	 ›  Hauskehricht	 ›  Haushalt-/Elektrogeräte
	 ›  Holz	 ›  Kühlgeräte
	 ›  mineralische Abfälle	 ›  Leuchtstoffröhren
	 ›  Sperrgut brennbar	 ›  Papier und Karton
		  ›  Speiseöl
		  ›  Korken
		  ›  Batterien

Verkäufe:	 ›  Kompost 	 CHF 5.– pro 100 Liter
	    (bis 50 Liter gratis)
	 ›  Häcksel	 CHF 3.– pro 100 Liter

Intakte Velos können beim Recycling-Park gratis abgegeben werden.

Recycling-Stellen (Standorte siehe Plan)
Öffnungszeiten:	 werktags, 7–20 Uhr, Sonntag geschlossen

Abgabestellen für:	› � Glas (Flaschen, Konservengläser etc., 
kein Fensterglas, Porzellan) gebührenfrei

	 ›  Dosen (Weissblech, Alu) gebührenfrei

Keine Pet-Flaschen und Hauskehricht. Hauskehricht ist gebührenpflichtig 
und gehört nicht in die öffentlichen Abfallkörbe (Abfallreglement § 5). 
Bei Zuwiderhandeln wird gemäss Abfallreglement § 20 eine Busse 
ausgesprochen.

Fi
ec

ht
en

w
eg

 Klusweg 

   
Eg

er
te

ns
tr.

 

Sc
hö

nm
at

ts
tr.

 

Sc
hö

ne
nb

ac
hs

tr.
 

Bruderholzstr.                        
La

ch
en

w
eg

 

Ra
in

en
w

eg
 

Fleischbachstr. 

   
   

   
   

   
  

  H
ab

sh
ag

st
r.

 

Pfeffingerstr. 

Kägenstr. 

Angensteinerstr. 

   
   

   
 A

us
tr.

 

St
er

ne
nh

of
st

r. 
   

Sc
ha

lb
er

gs
tr

. 

 
         Hollenweg 

Arvenweg   Hinterlindenweg 

Zihlackerstr.                                         
   

   
   

  Gärtnerstr.         Baumgartenweg        Brunngasse                                       Binningerstr. 

Talackerstr.              Erikastr. 

Aumattstr. 

Stockackerstr. 

Br
ug

gs
tr

. 

1

2

4

5

6

7

12

10

8

9

11

13

3
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Kreis Ost

Kreis West

T

T

Recycling-Stellen:
1 Rainenweg 
2 Fleischbachstrasse (Schulhaus ISB)
3 Mischeli 
4 Aumattstrasse
5 Brunngasse (Parkplatz Schulhaus Weiermatt)
6 Arvenweg
7 Parkplatz Wielandstrasse (Gemeindezentrum)
 

Recycling-Park
Textilcontainer

  8 Schalbergstrasse
     (beim Eingang alter Werkhof)
  9 Zihlackerstrasse (Schulhaus Fiechten) 
10 Ettingerstrasse
11 Neueneichweg
12 Coop Dorf, Baselstrasse
13 Coop Surbaum
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Grünabfuhr jeden Dienstag
(anstelle Di 1.5. Abfuhr am Mo 30.4.)

Grünabfuhr jeden Dienstag
(anstelle Di 1.5. Abfuhr am Mo 30.4.)

Abfalltouren

Die Sammlungen beginnen um 7 Uhr. An Feiertagen fallen sie aus.
Sperrgut brennbar neu zusammen mit Hauskehrichtabfuhr!

Kreis West 	 J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D
Hauskehricht 		 jeden Donnerstag
Papier	 11	 8	 14	 11	 9	 13	 11	 8	 12	 10	 14	 12
Karton	 4	 1	 7	 4	 2	 6	 4	 8	 5	 3	 7	 5
Grünabfuhr	 3/17	14	 13		  4 
	 31	 28	 27		  18
Häckseldienst	 25	 22	 28	 25	 23	 27	 25	 22	 26	 24	 28
Metallabfuhr			   21			   20					     21
Grobsperrgut brennbar		 Abfuhr jeden Donnerstag mit Hauskehricht
Bring- und Holtag*				    28
Sonderabfall**				    28
 
Kreis Ost	 J	 F	 M	 A	 M	 J	 J	 A	 S	 O	 N	 D
Hauskehricht 		 jeden Montag
Papier	 4	 1	 7	 4	 2	 6	 4	 8	 5	 3	 7	 5
Karton	 11	 8	 14	 11	 9	 13	 11	 8	 12	 10	 14	 12
Grünabfuhr	 3/17	14	 13		  4 
	 31	 28	 27		  18
Häckseldienst	 25	 22	 28	 25	 23	 27	 25	 22	 26	 24	 28
Metallabfuhr			   21			   20					     21
Grobsperrgut brennbar	 	Abfuhr jeden Montag mit Hauskehricht
Bring- und Holtag*				    28
Sonderabfall**				    28

*Siehe Erläuterungen zu den Abfalltouren.
**Der Sonderabfall wird an diesem Datum nicht bei allen Haushalten 
eingesammelt, sondern muss zum entsprechenden Sammelplatz (siehe 
Pressemitteilung) gebracht werden. Die Entsorgung ist kostenlos. 
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Verkaufsstellen für Gebührenmarken

Kehricht-/Sperrgutmarken
Die Gebührenmarken (Bogen à 10 Stück/CHF 2.– pro Stück) sind bei 
folgenden Verkaufsstellen erhältlich:	
›  Apotheke Liechti, Hauptstrasse 27
›  Apotheke Liechti, Mischeli-Center
›  Apotheke Drogerie Hornstein, Im Zentrum
›  Milchhüsli, Hauptstrasse 7
›  Post 1, Austrasse 2
›  Post 2, Habshagstrasse 4A
›  Stadtbüro Gemeinde Reinach, Hauptstrasse 10

Grünabfuhrmarken
› � Jahresvignetten für Container ab 80 Liter
› � Einzelmarken für einmalige Abfuhr

Die Grünabfuhr- und Grüncontainermarken sind in Bogen erhältlich bei:
›  Apotheke Drogerie Hornstein, Im Zentrum
›  Apotheke Liechti, Hauptstrasse 27
›  Post 1, Austrasse 2
›  Post 2, Habshagstrasse 4A
›  Stadtbüro Gemeinde Reinach, Hauptstrasse 10
Einzelmarken für Grünabfuhr-/Häcksel in Bogen à 10 Stück
Einzelmarken für 800-Liter-Container im Bogen à 5 Stück

Die Jahresvignetten und einzelne Gebührenmarken können nur im 
Stadtbüro der Gemeinde Reinach bezogen werden.

Küchen-/Speiseabfälle können nur in Containern (Mindestgrösse 
80-Liter) der Grünabfuhr mitgegeben werden. Die Container sind mit 
dem Namen zu beschriften. (Details siehe Flyer im Internet unter  
www.reinach-bl.ch)

Adressen und Tipps	

Bauteilbörse Basel  Ziel der Bauteilbörse ist es, möglichst viele noch 
brauchbare Bauteile (Lavabos, Einbauküchen, Öfen, Keramik, Garten 
etc.) zur Wiederverwertung aufzunehmen, zu reinigen und wieder zu 
verkaufen. Tel. 061 690 90 10 und www.bauteilclick.ch

Brockenstube Reinach  Räumung, Entsorgung und Transport Aladin,
Hauptstrasse 33, Tel. 061 712 12 01

Hausräumungen  Die Brockenstube der Heilsarmee führt auf Anfrage 
Räumungen durch. Tel. 0848 276 254, www.brocki.ch

Transporte  Transporte von Kühlgeräten/Haushaltgrossgeräten  
und PCs übernimmt gegen entsprechende Bezahlung die Firma Cargo 
Domizil (Tel. 061 317 39 39).

WBZ, Wohn- und Bürozentrum für Körperbehinderte  Nach  
telefonischer Vereinbarung nimmt das WBZ für den alljährlich  
stattfindenden Flohmarkt gerne gut erhaltene, originelle, antike  
und spezielle Artikel entgegen. Auskunft: Frau Rita Sprecher,  
Tel. 061 711 16 10, rita.sprecher@wbz.ch oder Tel. WBZ 061 717 71 17

Erläuterungen zu den Abfalltouren 

Hauskehricht und brennbares Sperrgut (gebührenpflichtig)
› � Fällt die Hauskehrichtabfuhr auf einen Feiertag, wird sie am darauf 

folgenden Abfuhrtag des anderen Kreises nachgeholt.
› � Die Abfuhr von Gewichtscontainern findet in der Regel einmal  

pro Woche statt. Auf Wunsch und gegen Bezahlung einer Jahres-
pauschale wird der Container zweimal pro Woche geleert.

› � Die Abfälle sind gut sichtbar bereit zu stellen:
Volumen und Inhalt	 Anzahl Marken
  17 Liter (max. 2,5 kg)	 1⁄2	Gebührenmarke
  35 Liter (max. 5 kg)	 1	 Gebührenmarke
  70 Liter (max. 10 kg)	 2	 Gebührenmarken
110 Liter (max. 15 kg)	 3	 Gebührenmarken

›  Kehrichtsäcke können auch zum Recycling-Park gebracht werden.

Papier (gratis)
› � Für die Papierabfuhr eignen sich nur unbeschichtete und saubere 

Papierprodukte wie Zeitungen, Zeitschriften, Schreibpapier etc.  
ohne Fremdmaterialien. Gebündelt, nicht in Papiersäcken. 

› � Kein Blumenpapier, Tiefkühl-, Milch- und Saftverpackungen. 
›  Werbe-CD’s und Fototaschen bitte entfernen. 
› � Kein geschreddertes Papier.

Karton (gratis)
› � Für die Kartonabfuhr eignet sich nur unbeschichteter und sauberer 

Karton wie Wellpappe, Kartonschachteln, Flachkarton etc.,  
gebündelt, nicht in Papiersäcken und keine Waschmittelschachteln. 

Grünabfuhr (gebührenpflichtig)
› � Grüngut zusammengeschnürt in Bündeln (1,5 x 0,4 m) oder in einem 

luftdurchlässigen Behälter (Everbag, Weidenkorb etc.) bereitstellen. 
›  Gebühr: pro Bündel à ca. 70 Liter und 10 kg = 1 Gebührenmarke

› � Küchen-/Speiseabfälle können nur in Containern mitgegeben werden. 
Details siehe Flyer im Internet unter www.reinach-bl.ch.

Häckseldienst (gebührenpflichtig)
› � Anmeldung bis spätestens Dienstag, 11.30 Uhr, bei der Technischen 

Verwaltung, Tel. 061 716 44 44.
› � Das bereitgestellte Häckselgut sollte mindestens 1⁄2 m3 umfassen, 

mindestens 50 cm lang und maximal 15 cm dick sein.
› � Der Häckseldienst ist gebührenpflichtig: 2 Gebührenmarken für die 

ersten 15 Minuten pro Haus- resp. Wohnungsbesitzer – ohne 
Gebührenmarken wird nicht gehäckselt! Ab der 20. Minute wird eine 
Rechnung gestellt (pro angebrochene 5 Minuten = CHF 20.–).

Metallsammlung (gratis)
›  Maximale Grösse: 1,8 x 1,0 m, max. 25 kg
› � Ketten, Gussöfen, Metallrahmen, Velos, Pfannen, Gegenstände aus 

Aluminium, etc. Artfremde Materialien wie z.B. Kunststoff müssen 
vorher entfernt werden. Die Tanks von Verbrennungsmotoren müssen 
leer sein. Kleine Metallteile wie Schrauben sind in problemlos 
entleerbaren Behältern gut sichtbar bereitzustellen. 

›  Keine elektrischen oder elektronischen Geräte.
› � Intakte Velos können beim Recycling-Park gratis abgegeben werden.

Grobsperrgut brennbar (gebührenpflichtig)
› � Brennbare Gegenstände, welche nicht grösser sind als 200 x 100 x 50 cm. 
›  Gebühr: pro 5 kg Gewicht = 1 Kehrichtgebührenmarke.
› � Unbrennbares (Metall, Keramik, etc.) ist wenn möglich vom 

Brennbaren zu entfernen und separat zu entsorgen.

Bring- und Holtag
Der Bring- und Holtag findet in der Regel auf dem Parkplatz des 
Schulhauses Fiechten zwischen 9.30 und 11.45 Uhr statt. Händler 
werden erst ab 10.30 Uhr zugelassen.

Container-Gebühren 
(inkl. MWST) 

Einzelmarken 
pro Abfuhr 

Jahresvignette 
2012

80 Liter-Container (1 Marke) CHF	 2.60 CHF	 70.–

140 Liter-Container (2 Marken) CHF	 5.20 CHF	 140.–

240 Liter-Container (3 Marken) CHF	 7.80 CHF	 210.–

770 bis 800 Liter-Container/ 
max. 150 kg (1 Containermarke)

CHF	27.– CHF	 800.–



Flaschen	� Glasflaschen sowie Konservengläser können  
bei den Recycling-Stellen getrennt nach Farben 
kostenlos entsorgt werden (alle Farben ausser  
braun und weiss gehören in den Grüncontainer).

Gartenabfälle	� Selber kompostieren, der Grünabfuhr mitgeben  
(siehe Abfallentsorgung/Abfalltouren) oder zum 
Recycling-Park bringen.

Gartenplatten	 Siehe mineralische Abfälle.

Geschirr	 Siehe mineralische Abfälle.

Gifte	 Siehe Sonderabfälle.

Glas	 Siehe Flaschen und Fensterglas.

Glühbirnen	 Gehören in den Hauskehrichtsack.

Gussöfen	 Siehe Metall.

Haushaltgeräte	 Siehe Elektrogeräte.

Hauskehricht	� Alles brennbare Material, welches in Kehrichtsäcken  
bis 110 Liter Platz hat und nicht rezykliert werden  
kann wie Kunststoffe, beschichtetes Papier/ 
Karton, Windeln, Hygieneartikel, Plastikflaschen, 
Styropor, Katzenstreu, Glühbirnen, etc. (siehe 
Abfallentsorgung/Abfalltouren).

Karton	 Siehe Abfallentsorgung/Abfalltouren.

Keramik	 Siehe mineralische Abfälle.

Klebestoffe	 Siehe Sonderabfälle.

Kleider	 Siehe Textilien.

Kleintiermist	 von Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster  
	 siehe Küchenabfälle.

Kochherde	 Siehe Elektrogeräte.

Kompost	� Information durch Kompostberatung,  
Isabell Allenbach und Christoph Stähli,  
Tel. 061 713 83 66, kompostberatung@reinach-bl.ch. 
Bezug von Komposterde auf dem Recycling-Park.

Korken	� Können auf dem Recycling-Park gebührenfrei 
abgegben werden.

Küchenabfälle	� Rüstabfälle, Speiseabfälle selber kompostieren  
oder der Grünabfuhr in Containern mit Mindest-
grösse 80-Liter mitgeben.

Kühlgeräte	� Kühlschränke, Tiefkühler etc. können bei den Ver- 
kaufsstellen oder auf dem Recycling-Park kostenlos 
abgegeben werden. Transport siehe Tipps.

Kunststoffe	 Siehe Hauskehricht.

Leuchtstoffröhren	Siehe Energiesparlampen.

Matratzen	 Siehe Sperrgut brennbar.

Medikamente	 Werden von allen Apotheken zurückgenommen.

Metall	� Metallabfuhr oder Recycling-Park (siehe Abfall- 
entsorgung/Abfalltouren).

Mineralische	 Wie Steine, Blumentöpfe, Fensterglas, Garten- 
Abfälle 	� platten, Keramik können auf dem Recycling-Park 

gebührenpflichtig abgegeben werden.

Möbel	 Siehe Sperrgut brennbar.

Motorfahrzeuge	 Sind bei Verkaufsstellen/Garagen zurückzugeben.

Munition	 zum Zeughaus Basel oder Polizei Baselland bringen.

Öle	 Siehe Fette.
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Was entsorge ich wie?

Aluminium	� Getränkedosen via Dosencontainer bei den Recyc-
ling-Stellen entsorgen. Grobaluminiumteile können  
der kostenlosen Metallabfuhr mitgegeben oder  
zum Recycling-Park gebracht werden. Kleinalu 
gehört in die Dosensammlung (Recycling-Stellen).

Asche 	  Erkaltete Asche gehört in den Hauskehrichtsack.	

Äste 	�  Selber kompostieren, häckseln oder der Grünabfuhr 
mitgeben (siehe Abfallentsorgung/Abfalltouren).

Autobatterien	 Zurück zur Verkaufsstelle/Garage.

Backsteine	 Siehe unter mineralische Abfälle.

Batterien	� Batterien und Akkus aller Art werden von den 
Verkaufsstellen oder dem Recycling-Park kostenlos 
zurückgenommen.

Bauschutt	� Bauschutt nach Abfallart getrennt. Mengen bis 100 kg 
können gegen Bezahlung auf dem Recycling-Park 
entsorgt werden. Für grössere Mengen können bei 
Transportunternehmen Mulden in verschiedenen 
Grössen bestellt werden.

Bettwäsche	 Siehe Textilien.

Blechbüchsen	� Ausgespülte Konservendosen bis 1,5 Liter Inhalt  
ohne Papieretiketten können bei den Recycling-
Stellen (siehe Plan) gebührenfrei abgegeben 
werden.

Blumen	 Siehe Küchenabfälle.

Blumentöpfe	 Siehe mineralische Abfälle.

Boiler	� Können bei den Verkaufsstellen oder auf dem 
Recycling-Park kostenlos abgegeben werden.

Briefcouverts	� Können der kostenlosen Papiersammlung mitgegeben 
werden (siehe Abfalltentsorgung/Abfalltouren).

Bücher	� Können ohne Einband der Papiersammlung 
mitgegeben werden.

Chemikalien	 Siehe unter Sonderabfälle.

Eisen�	 Siehe Metall.

Elektronikgeräte	� Wie CD-Player, Computer, Drucker, Fernseher etc. 
können bei den Verkaufsstellen oder auf dem 
Recycling-Park kostenlos abgegeben werden.

Elektrogeräte	� Wie Mikrowelle, Kochherde, Staubsauger, Waschma
schinen, etc. können bei den Verkaufsstellen oder 
auf dem Recycling-Park kostenlos abgegeben werden.

Energie-	 Neonröhren, Fluoreszenzleuchten, Halogenlampen 
sparlampen	� zurück zu den Verkaufsstellen oder dem Recycling-

Park (kostenlose Rücknahmepflicht).

Erde�	� Entsorgung durch privates Entsorgungsunternehmen.

Eternit	� Entsorgung auf dem Recycling-Park (Gebühr).

Farb-/Lackreste	 Siehe Sonderabfälle.
 
Felgen	 Siehe Motorfahrzeuge.

Fensterglas	� Siehe mineralische Abfälle. Nicht bei den Recycling-
Stellen entsorgen.

Fette	� Mineralöl/-fett zu den Verkaufsstellen oder  
Recycling-Park, Speiseöl/-fett aus Haushalten  
beim Recycling-Park.



Papier	 Siehe Abfallentsorgung/Abfalltouren.

PET-Flaschen	 Zurück zur Verkaufsstelle.

Pfannen	 Siehe Metall.

Pflanzen-	
schutzmittel 	 Siehe Sonderabfälle.

Pneus	 Siehe Motorfahrzeuge.

Rasenschnitt	 Siehe Gartenabfälle.

Reifen	 Siehe Motorfahrzeuge.

Reinigungsmittel	Siehe Sonderabfälle.

Sand	 Entsorgung durch privates Entsorgungsunternehmen.

Säuren	 Siehe Sonderabfälle.

Schlachtabfälle	 Siehe Tierkadaver.

Ski	 Siehe Sperrgut brennbar.

Sonderabfälle	� Wie Farb- und Lackreste, Klebestoffe, Lösungsmittel, 
Reinigungs- und Pflegemittel, Pflanzen- und 
Holzschutzmittel, Säuren, Laugen, Spraydosen, 
Fotochemikalien etc. zurück zur Verkaufsstelle oder 
Sonderabfall-Sammlung (siehe Abfallkalender).  
Leere Haarspray-Dosen in Dosensammlung.

Sperrgut brennbar	�Sperrgut ist brennbarer Abfall, welcher in  
Kehrichtsäcken nicht Platz hat (wie Möbel, Teppi-
che, Matratzen, Ski, behandeltes Holz etc.). 
Sperrgut brennbar kann bis zu einer Grösse von 
200 x 100 x 50 cm der Hauskehrichtsammlung 
mitgegeben werden (pro 5 kg eine Gebührenmarke). 
Sperrgut kann auf dem Recycling-Park gegen  
Gebühr entsorgt werden.

Spraydosen	 Siehe Sonderabfall.

Steine	 Siehe mineralische Abfälle.

Styropor	� Kleinere Mengen siehe Hauskehricht. Grössere 
Mengen durch privates Entsorgungsunternehmen.

Textilien	� Intakte und saubere Haushalts- und Bettwäsche  
sowie Kleider und Schuhe in Säcken verpackt 
können in den speziellen Textilcontainer bei den 
folgenden Recycling-Stellen entsorgt werden: 
Rainenweg, Parkplatz Fiechten, Schalbergstrasse, 
oder sie können den durch private Organisationen 
durchgeführten Sammelaktionen mitgegeben 
werden.

Tierkadaver	� Tote Haus- oder Wildtiere sowie Schlachtabfälle  
aus Haushalten bis max. 30 kg können beim 

	 Werkhof, Pfeffingerstrasse 3, abgegeben werden.

Velos	� Siehe Metall. Intakte Velos können auf dem 
Recycling-Park gratis abgegeben werden.

Waschmittelverp.	In den Hauskehricht (nicht zur Kartonsammlung).

Weihnachtsbäume	�Zu bestimmten Daten mit der Grünabfuhr,  
Hauskehrichtabfuhr oder beim Recycling-Park  
(siehe Pressemitteilung).

Weissblech	 Siehe Blechbüchsen.

Windeln	 Siehe Hauskehricht.
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In den vergangenen Jahren wurde bei der Bereitstellung zur Entsor-
gung zwischen Kleinsperrgut und Grobsperrgut brennbar unterschie-
den. Kleinsperrgut konnte der wöchentlichen Kehrichtabfuhr mit- 
gegeben werden und Grobsperrgut wurde zweimal jährlich separat 
eingesammelt. 

Die neuen Kehrichtfahrzeuge verfügen über eine stärkere Müllpress-
funktion. Dies erlaubt uns, auch Grobsperrgut, wie etwa Möbel, 
Teppiche etc., zusammen mit der wöchentlichen Kehrichtabfuhr 
einzusammeln. Deshalb wird im nächsten Jahr versuchsweise auch  
das brennbare Grobsperrgut zusammen mit der wöchentlichen 
Kehrichtabfuhr abgeführt. Nach Ablauf eines Jahres wird dann 
aufgrund der gemachten Erfahrungen über das weitere Vorgehen 
entschieden.

Es können brennbare Gegenstände bis zu einer maximalen Grösse von 
200 x 100 x 50 cm der wöchentlichen Kehrichtsammlung mitgegeben 
werden. Unbrennbare Teile aus Metall, Keramik, Glas etc. sind vom 
Brennbaren zu entfernen und separat zu entsorgen. Die Grobsperrgut-
sammlung ist eine gebührenpflichtige Abfuhr. Pro 5 kg Gewicht  
ist 1 Kehrichtgebührenmarke an das Entsorgungsgut zu kleben. Das 
Entsorgungsgut ist zu wägen und wenn dies nicht möglich ist, ist  
das Gewicht einzuschätzen. 

Sperrgut brennbar – Erweiterung des Angebots

Hier einige Richtwerte dazu:
›  1-türiger Holzschrank, ca. 30 kg	 6 Gebührenmarken
›  2-türiger Holzschrank, ca. 65 kg	 13 Gebührenmarken
›  Matratze (90 x 200 cm), ca. 15 kg	 3 Gebührenmarken
›  Matratze (160 x 200 cm), ca. 30 kg	 6 Gebührenmarken
›  1er-Sofa, ca. 25 kg	 5 Gebührenmarken
›  2er-Sofa, ca. 50 kg	 10 Gebührenmarken
›  3er-Sofa, ca. 75 kg	 15 Gebührenmarken

Wie entsorge ich meinen Abfall richtig?
Immer wieder stellen wir fest, dass der Abfall nicht korrekt bereit-
gestellt wird. Deshalb möchten wir Ihnen das Wichtigste kurz in 
Erinnerung rufen:
› � Bereitstellung frühestens am Abend vor dem Abfuhrtag, spätestens 

um 07.00 Uhr des Abfuhrtages und gut sichtbar.
› � Die Kehrichtsäcke sind mit der notwendigen Anzahl Gebührenmarken 

zu versehen.
›  Keine stofffremden Materialien in die Separatsammlungen geben.
›  Papier und Karton muss gebündelt werden.

Falsch entsorgte Abfälle in der Kehrichtsammlung sind Störstoffe und 
erschweren die Wiederverwertung. 

Weitere Hinweise finden Sie auch im Flyer «Wie entsorge ich meinen 
Abfall richtig?» 




